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Tradition und Fortschritt  
 
 
 
An die  
Mitglieder  
des Ausschusses für Kultur und Sport 
der Stadt Erkelenz 
 

 
24. November 2006 

 
 
 

E i n l a d u n g 
 
Hiermit lade ich Sie zur 6. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport ein. 
 

Sitzungstermin : Donnerstag, 07.12.2006, 18:30 Uhr 
(bitte beachten Sie die geänderte Anfangszeit) 

Ort, Raum: 41812 Erkelenz, Johannismarkt 17, Sitzungssaal des Rathauses 

 
Tagesordnung: 

 

Öffentlicher Teil 

 
1 Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters 

 
 

2 Festlegung des Theaterprogramms 2007/2008 sowie weiterer Sonderveranstal-
tungen 
Vorlage: A 40/102/2006 
 

 

3 Antrag der SPD-Fraktion: Beratung der Aufwertung der Burg Erkelenz 
Vorlage: A 40/103/2006 
 

 

4 Gründung einer Kultur GmbH 
Vorlage: . II/003/2006 
 

 

5 Gewährung von Zuschüssen an Vereine zu den Anschaffungskosten für beweg-
liche Sachen 
Vorlage: A 40/104/2006 
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6 Eintragung eines Baudenkmales in die Denkmalliste  der Stadt Erkelenz 
 

 

6.1 Eintragung des Baudenkmales Haus Krapoll, Jackerather Straße 8 
Vorlage: A 63/069/2006 
 

 

6.2 Eintragung des Baudenkmales Oestricher Straße 16 
Vorlage: A 63/070/2006 
 

 

Nichtöffentlicher Teil 

 
1 Mitteilungen des Vorsitzenden und des Bürgermeisters 

 
 

2 Gewährung von Zuschüssen für kleinere denkmalpflegerische Maßnahmen an 
privaten Baudenkmälern 
Vorlage: A 63/068/2006 
 

 

 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
Fellmin 
(Ausschussvorsitzender) 
 



 

Stadt Erkelenz 
 
 
 

Tradition und Fortschritt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Amt für Bildung und Sport 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 40/102/2006 
öffentlich 
 
17.11.2006 
Amt 40 Heino Knippertz 
 

Festlegung des Theaterprogramms 2007/2008 sowie wei terer 
Sonderveranstaltungen 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.12.2006 Ausschuss für Kultur und Sport 

 
Tatbestand: 
Aus den in etwa 400 Angeboten von Theaterunternehmen, die der Verwaltung über-
sandt wurden, werden im Rahmen der bereitstehenden Haushaltsmittel folgende 
Theatergastspiele zur Durchführung in der Saison 2007/2008 vorgeschlagen: 
 

1. „Der Parasit oder die Kunst, sein Glück zu machen“, Komödie von Friedrich 
Schiller mit Klaus Nierhoff, Wolfgang Grindemann, Dietmar Pröll, Christa Dub-
bert u. a., Gastspiel der Konzertdirektion Landgraf. 

 
2. „Play it again, Ray!“ 

Homage an Ray Charles mit Ron Williams, Lacy Darryl Phillips, Linda Fields, 
Gina Dunn u. a. sowie Live-Band mit 8 Musikern, Gastspiel der Theatergast-
spiele Kempf. 

 
3. „Martha Jellneck“ 

Schauspiel nach dem gleichnamigen Drehbuch von Beate Langmaack mit El-
len Schwiers, Markus Winkler, Tatjana Pokorny und Holger Schwiers, Gast-
spiel „Das Ensemble“. 

 
 
 
 

4. „Chorprobe“ 
Lustspiel von Dietmar Bittrich mit Heinz Werner Kraehkamp, Ilona Schulz, Mi-
chaela Hanser, Claudius Freyer, Rüdiger Wandel und Bettina Koch, Gastspiel 
des Tournee-Theaters-Thespiskarren 
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5. „Die Grönholm -Methode“ 

Schauspiel von Jordi Galceran mit Luc Feit, Carsten Klemm, Miguel Abrantes, 
Ostrowski u. a., Gastspiel der Konzertdirektion Landgraf 

 
6. „Der Name der Rose“ 

nach Umberto Eco, Bühnenfassung: Klaus J. Frankl 
in den Hauptrollen Dieter Wien , Oscar Fabian Wien u. a., Aufführung des 
Theater des Ostens, Berlin 

 
Als Sonderveranstaltungen sollen festgelegt werden: 
 

1. Übernahme einer Veranstaltung im Rahmen des Orlando-Festivals mit 3 En-
sembles in der Leonhardskapelle. 

 
2. Serenadenkonzert im Garten des Hauses Spiess  

 
3. Operncafe mit Dr. Mika und Solisten in der Leonhardskapelle  

 
4. Jazz-Veranstaltung im Burgh-Keller i. V. m. dem Cornelius-Burgh-Gymnasium 

 
5. Konzert im Kaminraum des Herrenhauses Hohenbusch 

 
6. Aufführung des „Messias“ von Johann-Sebastian-Bach mit Solisten, Chor und 

Orchester des Händelkollegiums Köln in der katholischen Pfarrkirche St. Lam-
bertus, Erkelenz 

 
7. Ausstellung mit Arbeiten des Erkelenzer Künstlers Johannes Reul im Haus 

Spiess 
 

8. Ausstellung der Sammlung Gerads im Haus Spiess 
 

9. Ausstellung der Arbeiten des Erkelenzer Künstlers Walter Panhaus im Haus 
Spiess 

 
10. Ausstellung der Arbeiten der tschechischen Künstlerin Renáta Dvoráková im 

Haus Spiess 
 

11. Kunstlabor.de-Event mit Ausstellungen und Musik auf dem Burghof im Herbst 
2007 

 
 
Mit der Absicht der Stadt Erkelenz, die Erkelenzer Stadthalle umzubauen ergibt sich 
die Notwendigkeit, die geplanten Theatergastspiele demnächst im Atrium des Cusa-
nus-Gymnasiums aufzuführen. Dies führt dazu, kurzfristig nach telefonischen Ab-
sprachen Termine zu fixieren, die mit den einzelnen Tourneeplänen, feststehenden 
Ferienterminen , VHS-Meisterkonzerte aber auch mit Veranstaltungen der Schule 
abgestimmt werden müssen. In diesem Jahr erforderte die Fixierung dieser Termine 
eine Zeitdauer von über 14 Tagen. Aufgrund der räumlichen Gegebenheiten können 
leider für die Saison 2007/2008 eine Märchenveranstaltung wie auch eine Operette 
nicht aufgeführt werden.  
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Zur Information wird mitgeteilt, dass über 80 % der bereitstehenden Plätze im Abon-
nement vergeben sind. Die restlichen Plätze werden jeweils im Einzelverkauf ange-
boten und sind bei den bereits eingegangenen Vorbestellungen nur noch in geringer 
Anzahl erhältlich.  
 
Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):  
„Für das Theaterabonnement 2007/2008 werden folgende Theatergastspiele festge-
legt: 

1. „Der Parasit oder die Kunst, sein Glück zu machen“, Komödie von Friedrich 
Schiller mit Klaus Nierhoff, Wolfgang Grindemann, Dietmar Pröll, Christa Dub-
bert u. a., Gastspiel der Konzertdirektion Landgraf. 

 
2. „Play it again, Ray!“ 

Homage an Ray Charles mit Ron Williams, Lacy Darryl Phillips, Linda Fields, 
Gina Dunn u. a. sowie Live-Band mit 8 Musikern, Gastspiel der Theatergast-
spiele Kempf. 

 
3. „Martha Jellneck“ 

Schauspiel nach dem gleichnamigen Drehbuch von Beate Langmaack mit El-
len Schwiers, Markus Winkler, Tatjana Pokorny und Holger Schwiers, Gast-
spiel „Das Ensemble“. 

 
4. „Chorprobe“ 

Lustspiel von Dietmar Bittrich mit Heinz Werner Kraehkamp, Ilona Schulz, Mi-
chaela Hanser, Claudius Freyer, Rüdiger Wandel und Bettina Koch, Gastspiel 
des Tournee-Theaters-Thespiskarren 

 
5. „Die Grönholm -Methode“ 

Schauspiel von Jordi Galceran mit Luc Feit, Carsten Klemm, Miguel Abrantes, 
Ostrowski u. a., Gastspiel der Konzertdirektion Landgraf 

 
6. „Der Name der Rose“ 

nach Umberto Eco, Bühnenfassung: Klaus J. Frankl 
in den Hauptrollen Dieter Wien , Oscar Fabian Wien u. a., Aufführung des 
Theater des Ostens, Berlin 

 
Als Sonderveranstaltungen werden  festgelegt: 

 
1. Übernahme einer Veranstaltung im Rahmen des Orlando-Festivals mit 3 En-

sembles in der Leonhardskapelle. 
 

2. Serenadenkonzert im Garten des Hauses Spiess  
 

3. Operncafe mit Dr. Mika und Solisten in der Leonhardskapelle  
 

4. Jazz-Veranstaltung im Burgh-Keller i. V. m. dem Cornelius-Burgh-Gymnasium 
 

5. Konzert im Kaminraum des Herrenhauses Hohenbusch 
 

6. Aufführung des „Messias“ von Johann-Sebastian-Bach mit Solisten, Chor und 
Orchester des Händelkollegiums Köln in der katholischen Pfarrkirche St. Lam-
bertus, Erkelenz 
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7. Ausstellung mit Arbeiten des Erkelenzer Künstlers Johannes Reul im Haus 
Spiess 

 
8. Ausstellung der Sammlung Gerads im Haus Spiess 

 
9. Ausstellung der Arbeiten des Erkelenzer Künstlers Walter Panhaus im Haus 

Spiess 
 

10. Ausstellung der Arbeiten der tschechischen Künstlerin Renáta Dvoráková im 
Haus Spiess 

 
11. Kunstlabor.de-Event mit Ausstellungen und Musik auf dem Burghof im Herbst 

2007 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Gesamtkosten des Kulturprogramms belaufen sich auf 120.000,00 €.  
 
Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan der 
Haushaltsstelle 1.31100.57000/9 sowie 1.33200.57000/6 zur Verfügung. 
 
 
Anlage: 
Erläuterungen zu den Theatergastspielen 
 

























 

Stadt Erkelenz 
 
 
 

Tradition und Fortschritt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Amt für Bildung und Sport 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 40/103/2006 
öffentlich 
 
17.11.2006 
Amt 40 Heino Knippertz 
 

Antrag der SPD-Fraktion: Beratung der Aufwertung de r Burg 
Erkelenz 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.12.2006 Ausschuss für Kultur und Sport 

 
Tatbestand: 
Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 29. Mai 2006 beantragt, im Ausschuss für 
Kultur und Sport über die Aufwertung der Burg zu beraten und damit die Bemühun-
gen des Bezirksausschusses Mitte zu unterstützen, die Burg für Tagesveranstaltun-
gen und Ausstellungsraum zu nutzen. Zwischenzeitlich hat nun eine Besichtigung 
der Burg stattgefunden, an der neben Vertretern der Verwaltung auch der Vorsitzen-
de des Bezirksausschusses Erkelenz-Mitte, Herr Musch, sowie der Vorsitzende des 
Kultur- und Sportausschusses Fellmin und weitere Vertreter der Fraktion teilnahmen.  
 
Es wurde festgestellt, dass weitere Veranstaltungen in der Burg erst nach dringend 
erforderlichen Reparaturen am Wehrgang und nach Sanierung der Toilettenanlage 
möglich sind. Wie von Herrn Mercks  mitgeteilt, hat dieser bereits einen Sponsor für 
die Sanierung der Außentoilettenanlage finden können.  
 
Der gleichfalls angesprochene Heimatverein hat ebenfalls seine Unterstützung bei 
der Aktivierung der Burg zugesagt.  
 
Dringend erforderlich wäre in jedem Falle der Einbau einer Heizungsanlage, um die 
Räumlichkeiten der Burg in den Wintermonaten zu nutzen. Die hierzu erwartenden 
Kosten würden sich auf rund 40.000 bis 50.000 € belaufen. Inwieweit hier eine Fi-
nanzierung möglich ist, sollte im Rahmen der Haushaltsplanberatungen ggfls. ent-
schieden werden.  
 
Vorgesehen im Jahre 2007 ist als größere Veranstaltung im Herbst auf dem Burghof 
und in den Räumlichkeiten ein Event mit Kunst  und Musik, veranstaltet vom Kunst-
labor.de in Verbindung mit der Stadt Erkelenz. Einbezogen sind hier Erkelenzer wie  



Vorlage «VONAME» der Stadt Erkelenz                                                            
 

Seite: 2/2 

 

auch überregionale  Künstler  und Musikgruppen. Weiterhin werden, wie in den Vor-
jahren,  Schulklassen die Räumlichkeiten der Burg im Sommer für Abschlussveran-
staltungen nutzen können. 
 
Die Mitglieder des Kultur- und Sportausschusses nehmen Kenntnis. 
 
Beschlussentwurf (in eigener Zuständigkeit):  
Keine Beschlussfassung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
 
 



 

Stadt Erkelenz 
 
 
 

Tradition und Fortschritt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Dezernat II 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

. II/003/2006 
öffentlich 
 
17.11.2006 
Dez. II Erster Beigeordneter 
Dr. Hans-Heiner Gotzen 
 

Gründung einer Kultur GmbH 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.12.2006 Ausschuss für Kultur und Sport 
13.12.2006 Hauptausschuss 
20.12.2006 Rat der Stadt Erkelenz 

 
Tatbestand: 
Durch Beschluss des Rates der Stadt Erkelenz vom 05.04.2006 wurde die Verwal-
tung beauftragt, ein Konzept für die Gründung einer Kultur GmbH in der Stadt Erke-
lenz zu erstellen. Bereits in der Vorlage zur Sitzung des Rates vom 05.04.2006 wies 
die Verwaltung darauf hin, dass mit dem Ausscheiden des früheren Leiters des Am-
tes für Kultur, Sport und Schule zum 31.07.2006 die Möglichkeit eröffnet werde, die 
verwaltungsmäßige Abwicklung der Kulturarbeit in der Stadt Erkelenz in eine privat-
rechtliche Organisationsform zu überführen. Zugleich eröffne sich mit der Überfüh-
rung der verwaltungsmäßigen Abwicklung der Kulturarbeit in eine privatrechtliche 
Organisationsform die Möglichkeit, den dringend notwendigen Umbau der bisherigen 
Stadthalle zu realisieren. In der Verwaltungsvorlage wurden zugleich die Vorteile ei-
ner Ausgliederung benannt, die in steuerlicher, betriebswirtschaftlicher und finanziel-
ler Hinsicht gesehen werden.  
 
Die Rechtsgrundlagen für die Gründung und den Betrieb einer GmbH in kommunaler 
Trägerschaft finden sich im GmbHG, im  HGB, im  BGB sowie im landesspezifischen 
Kommunalrecht (GO NW).  
 
Eine GmbH kann nach § 1 GmbHG zu jedem rechtlich zulässigen Zweck errichtet 
werden. Das Stammkapital der Gesellschaft muss nach § 5 Abs. 1 GmbHG mindes-
tens 25.000 € betragen. Kulturelle Unternehmungen können und werden trotz des 
handelsrechtlichen Einschlags der Rechtsform der GmbH vielfach durch diese Ge-
sellschaftsform geregelt.  
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Um zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe, zu der die Kulturarbeit zu zählen ist, 
eine Rechtsform des Privatrechts wählen zu können, ist vor  einem Rechtsformwech-
sel eine aufsichtsrechtliche Anzeige (§ 115 GO NW) spätestens 6 Wochen vor Be-
ginn des Vollzugs erforderlich. Die dabei zu beachtenden Voraussetzungen sind in § 
108 GO NW niedergelegt. Auf den Betrieb einer kulturellen Einrichtung zugeschnitten 
ergeben sich folgende kommunalrechtlichen Voraussetzungen für die Gründung ei-
ner GmbH mit dem Ziel der verwaltungsmäßigen Abwicklung der Kulturarbeit: 
 

1. Öffentliche Einrichtungen, die für die kulturelle Betreuung der Einwohner 
erforderlich ist. 

2. Beachtung der Grenzen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde. 
3. Wichtiges Interesse der Gemeinde an der Gründung oder Beteiligung. 
4. Haftungsbegrenzung der Gemeinde (dies ist bei einer GmbH ohnehin im-

mer erfüllt). 
5. Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde muss im Verhältnis zu ihrer Leis-

tungsfähigkeit stehen.  
6. Keine Verpflichtung zur Verlustübernahme in unbestimmter oder unange-

messener Höhe. 
7. Sicherung des Gemeindeeinflusses. 
8. Ausrichtung des Unternehmens auf den öffentlichen Zweck. 
9. Jahresabschluss und Lagebericht nach HGB: 

 
Zusätzlich ist für die Gründung einer GmbH nach § 108 Abs. 4 GO NW erforderlich: 
 

10. Sicherstellung, dass die Gesellschafterversammlung beschließt über: 
 
- Abschluss und Änderung von Beherrschungs- und Gewinnab-

führungsverträge nach §§ 291, 292 AktG analog, 
- Erwerb und Veräußerungen von Unternehmen und Beteiligungen, 
- den Wirtschaftsplan, die Feststellung des Jahresabschlusses und 

die Verwendung des Ergebnisses sowie 
- die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführer, soweit dies 

nicht der Gemeinde vorbehalten ist.  
 

11. Gewährleistung, dass der Rat den von der Gemeinde bestellten oder auf  
Vorschlag der Gemeinde gewählten Mitgliedern des Aufsichtsrates Wei-
sungen erteilen kann, soweit die Bestellung des Aufsichtsrates gesetzlich 
vorgeschrieben ist.  

 
Die aufsichtsrechtliche Anzeige erfolgt gegenüber dem Landrat des Kreises Heins-
berg. 
 
Kernstück der Gründung einer GmbH ist der Abschluss eines notariellen Gesell-
schaftervertrages. Dieser muss nach § 3 GmbHG einige Mindestinhalte aufweisen. 
Hierzu gehören: 
 

- Firma und Sitz der Gesellschaft, 
- Gegenstand des Unternehmens, 
- Höhe des Stammkapitals,  
- Übernahme der Stammeinlage. 

 
Der Name der Gesellschaft muss als Firma angegeben werden. Dieser muss erken-
nen lassen, dass es sich um eine GmbH handelt, was zumeist durch die anhängende 
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Abkürzung GmbH geschieht. Die zwingende Angabe des Sitzes der Gesellschaft hat 
Auswirkungen auf den Gerichtsstand. Als Gegenstand des Unternehmens ist der zu-
lässige Zweck im Gesellschaftsvertrag kurz zu umreißen.  
 
Als Name der zu gründenden Gesellschaft wird der Name Kultur GmbH der Stadt 
Erkelenz  vorgeschlagen.  
 
Das Aufgabengebiet der Gesellschaft und damit der Gegenstand des Unterneh-
mens  sollte wie folgt aussehen:  
 

1. Organisation von kulturellen Veranstaltungen in der Stadt Erkelenz. 
 
2. Errichtung und Betrieb von Veranstaltungsstätten  zur Gestaltung 

des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz. 
 
Die Höhe des mindestens 25.000 € betragenden Stammkapitals muss im notariellen 
Vertrag zur Gründung der Gesellschaft angegeben werden. Dies ist zum einen für 
die Kommunalaufsicht wichtig, da hierdurch die geforderte Haftungsbeschränkung 
geprüft werden kann; zum anderen ist die Angabe auch für die Gläubiger von Bedeu-
tung, da hierdurch die im Konfliktfall zur Verfügung stehende Haftungssumme er-
kennbar ist. Das Stammkapital kann nach den Bestimmungen des GmbHG (§ 5) 
auch durch Sachwerte eingebracht werden.  
 
Die Verwaltung schlägt vor, das Stammkapital durch Übertragung der bisherigen 
Liegenschaft der Stadthalle  zur Verfügung zu stellen. Die steuerrechtlichen Folgen 
der Übertragung der bestehenden Stadthalle auf die zu gründende GmbH wurden 
durch das Büro Schleicher & Dr. Robertz untersucht. Hinsichtlich der ertragssteuerli-
chen Folgen wird von den Gutachtern vorgeschlagen, die Übertragung zu den steu-
erlichen Buchwerten vorzunehmen, was zu keiner steuerlichen Belastung führen 
dürfte. Die grunderwerbssteuerliche Belastung durch Übertragung der bestehenden 
Stadthalle auf die zu gründende GmbH wird von den Gutachtern mit rund 26.000 € 
beziffert, die einmalig anfallen. 
 
Neben den Pflichtangaben können im Gesellschaftsvertrag alle dispositiven Rege-
lungen des GmbHG, HGB und BGB geändert werden. Auch können Bestimmungen 
über die Art und Weise der Leistung der Stammeinlage getroffen werden. 
 
Der Gesellschaftsvertrag muss nach § 2 Abs. 1 GmbHG notariell beurkundet werden 
und muss von sämtlichen Gesellschaftern unterzeichnet werden. Die Gründung der 
Kultur GmbH verursacht vergleichsweise geringfügige Kosten, welche begründet 
werden durch die verpflichtende Mitwirkung eines Notars und die Registerkosten bei 
der Anmeldung. Die Notarkosten können nach dem Gutachten des Büros Schleicher 
& Dr. Robertz mit ca. 4.000 € zzgl. Umsatzsteuer abgeschätzt werden. Zusätzlich 
fallen Gerichtskosten von ca. 500 € an. Des Weiteren ist mit Beratungskosten bei der 
Ausfertigung der Verträge, insbesondere des Gesellschaftsvertrages und des Ein-
bringungsvertrages zu rechnen. Die Kosten werden von den Gutachtern mit rund 
1.000 – 1.500 € angesetzt.  Insgesamt fallen hierzu also Kosten in Höhe von rund 
7.000 Euro einmalig an. 
 
Als juristische Person kann die GmbH nur durch ihre Organe handeln. Die GmbH 
besitzt gesetzlich zwingend zwei Organe : den Geschäftsführer und die Gesellschaf-
terversammlung. Die Befugnisse und die Pflichten sowie die innere Organisation der 
Geschäftsführung sind zwingend im Gesellschaftsvertrag aufzuführen. Die Ge-
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schäftsführung, die durch die Gesellschafterversammlung eingesetzt und abgerufen 
wird, ist in der Regel zuständig für die Erledigung der laufenden Geschäfte. Die Ge-
schäftsführung kann sich hierbei jedoch auch weiterer Mitarbeiter bedienen. Die Ge-
sellschafterversammlung ist das oberste Willensbildungsorgan der GmbH. Ihre Auf-
gaben sind in § 45 ff. GmbHG umschrieben, allerdings können auch hiervon abwei-
chende Regelungen getroffen werden. Ist die Kommune allein Gesellschafterin der 
GmbH, so wie bei der Gründung der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz vorgesehen, so 
ist die Einberufung einer Gesellschafterversammlung nicht zwingend notwendig (§ 48 
Abs. 2 GmbHG). Für eine Kultur GmbH in öffentlicher Trägerschaft lassen sich die 
Aufgaben der Gesellschafterversammlung auf die folgende wesentliche Komplexe 
beschränken: 
 

- Feststellung des Jahresabschlusses, 
- Genehmigung des Geschäftsberichtes, 
- Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses, 
- Entlastung der Geschäftsführung, 
- Wahl des Abschlussprüfers, 
- Bestellung der Geschäftsführung  

 
Das Konzept der Verwaltung zur Gründung der Kultur GmbH in der Stadt Erkelenz 
sieht vor, dass die Kultur GmbH lediglich  die von den zuständigen Ausschüssen des 
Rates der Stadt Erkelenz, insbesondere die des Kulturausschusses des Rates der 
Stadt Erkelenz getroffenen Entscheidungen über die Kulturarbeit in der Stadt Erke-
lenz umsetzt. Die notwendigen Beratungen über Umfang und Zielrichtung der Kultur-
arbeit sollen weiterhin in den Ausschüssen erfolgen. Die organisatorische Anknüp-
fung der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz soll durch die Bestellung des jeweiligen 
Kulturdezernenten der Stadt Erkelenz als Geschäftsführer der GmbH erfolgen. Hier-
durch ist zum einen gewährleistet, dass die Teilnahme des jeweiligen Geschäftsfüh-
rers an den Sitzungen der zuständigen Ausschüsse des Rates der Stadt Erkelenz 
kommunalrechtlich abgesichert ist. Zum anderen ergibt sich hieraus auch eine Ge-
währ für die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Rat, Ausschüssen auf der 
einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite. Verwiesen werden kann in 
diesem Zusammenhang auf das Modell der GEE. 
 
Ein Aufsichtsrat ist für die Arbeit in der Kultur GmbH gesetzlich nicht vorgeschrieben 
und wird auch nicht vorgeschlagen.   
 
Die Gesellschafterversammlung sollte möglichst klein gehalten werden, da die Bera-
tungen ohnehin in den zuständigen politischen Gremien der Stadt Erkelenz erfolgt. 
Vorgeschlagen wird insoweit, ein Gremium von maximal 10 Personen zu benennen. 
Hierzu sollten neben dem Bürgermeister der Stadt Erkelenz als Vorsitzenden der 
Gesellschafterversammlung zugleich 9 weitere vom Rat der Stadt Erkelenz entsand-
te Personen zählen. Der jeweilige Kämmerer der Stadt Erkelenz soll als beratendes 
Mitglied ohne Stimmrecht ebenfalls Mitglied der Gesellschafterversammlung sein. 
 
Da die GmbH stets Kaufmann ist, gelten für sie auch die Vorschriften über die dop-
pelte Buchführung nach dem HGB und den hergebrachten Grundsätzen der Kauf-
mannschaft. Als private Rechtsform ist sie steuerpflichtig. Mit der Verpflichtung der 
GmbH, die Bücher nach der Methode der doppelten Buchführung zu führen und Jah-
resabschlüsse zu erstellen, müssten diese Jahresabschlüsse aufgrund des kommu-
nalen Anteilseigners von einem Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Daneben sind jähr-
liche Steuererklärungen zu erstellen. Erspart werden auf der anderen Seite steuerli-
che Gewinnermittlung und Steuererklärung für den derzeitigen Betrieb gewerblicher 
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Art der Stadthalle. Diese Kosten beliefen sich bislang auf rund 3.000 Euro. Die anfal-
lenden Kosten für die Kultur GmbH dürften sich nach Angaben des Büros Schleicher 
& Dr. Robertz auf rund 10.000 € belaufen. In der Differenz ergeben sich damit Mehr-
kosten von 7.000 €. 
 
Die Arbeit in der Kultur GmbH wird dauerhaft nicht ohne Zuschuss der Stadt Erke-
lenz gewährleistet werden können. Die Stadt Erkelenz muss sich daher zugleich mit 
der Gründung der Kultur GmbH verpflichten, der Kultur GmbH zum einen die erspar-
ten Personalkosten des bisherigen Amtsleiters in Höhe von rund 55.000 € jährlich 
sowie die Ausgaben im Kulturetat abzüglich der erzielten Einnahmen von rund 
70.000 € zur Verfügung zu stellen, um das von den Ausschüssen beauftragte Kultur-
programm umsetzen zu können.  
Soll darüber hinaus auch unter der Verantwortung der Kultur GmbH die Stadthalle 
ertüchtigt werden, so ist ein Investitionskostenzuschuss der Stadt Erkelenz in Höhe 
von rund 1,5 Mio. – 1,8 Mio.  Euro notwendig, der jedoch über mehrere Haushalts-
jahre verteilt werden kann. 
 
Die Zuschüsse zum Defizitausgleich werden steuerrechtlich nach Angaben des Bü-
ros Schleicher & Dr. Robertz nach derzeitigem Rechtsstand keine Belastungen zur 
Folge haben. Keine definitive Aussage kann dahingehend getroffen werden, ob in 
dem Defizitausgleich eine verdeckte Gewinnausschüttung zu sehen ist.  
Problematisch ist nach Angaben der Gutachter die umsatzsteuerliche Behandlung 
der Aufgaben der Kultur GmbH mit Blick auf den Umbau der bestehenden Stadthalle. 
Die von der Verwaltung hierzu erstrebte verbindliche Auskunft des Finanzamtes Er-
kelenz wurde mit Schreiben des Finanzamtes Erkelenz vom 30.10.2006 dahinge-
hend beantwortet, dass eine abschließende Bewertung des Sachverhaltes nicht ge-
troffen werden kann, solange kein detaillierter Planungsstand für die Umgestaltung 
der Stadthalle vorliegt. Ein detaillierter Planungsstand setzt jedoch die Beauftragung 
von Büros voraus, was Kosten nach sich ziehen würde. Vor dem Hintergrund dieses 
Ergebnisses und der zum August 2007 vorgenommenen Kündigung des Pachtver-
hältnisses mit dem derzeitigen Pächter der Stadthalle ist es jedoch dringend erforder-
lich, eine Entscheidung über die Zukunft der Kulturarbeit, insbesondere die Zukunft 
der Stadthalle, zu treffen. Die umsatzsteuerliche Option beim Bau der Stadthalle 
wurde vor dem Hintergrund einer möglichen Reduzierung der Baukosten, die von der 
Kultur GmbH endgültig zu tragen wären, getroffen. Soweit diese umsatzsteuerliche 
Gestaltungsmöglichkeit nicht genutzt werden kann, erhöhen sich die Umbaukosten 
um rund 19 %. Sollte sie genutzt werden können, was nach Auskunft des Finanzam-
tes nicht endgültig zu verneinen ist und wenn überhaupt nur am bisherigen Standort 
der Stadthalle möglich erscheint, verringern sie sich um 19 %. Die Verwaltung 
schlägt vor, trotz dieser Unsicherheit die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz mit der 
Aufgabe, Umbau der Stadthalle, zu beauftragen. Die jeweiligen Planungen zum Um-
bau sollen dabei in den zuständigen Ausschüssen und dem Rat der Stadt Erkelenz 
getroffen werden. Die erforderlichen finanziellen Mittel wären ab dem Haushaltsjahr 
2007 einzustellen und zügig nach Gründung der GmbH die Vorbereitungen für den 
Umbau zu treffen.  
 
Der weitere zeitliche Ablauf würde sich damit wie folgt darstellen: 
 

- Beteiligung der Aufsichtsbehörde 
- Abschluss eines notariellen Gesellschaftsvertrages 
- Unterzeichnung durch die Gesellschaft 
- Bestellung der Organe der Gesellschaft 
- Aufbringung des Stammkapitals mindestens zur Hälfte 
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- Die Gesellschaft muss für Eintragung angemeldet werden 
- Anschließende Eintragung in das Handelsregister 

 
Beschlussentwurf (als Empfehlung an Hauptausschuss und Rat) 

„1. In der Stadt Erkelenz wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt und nach auf-
sichtsrechtlicher Anzeige eine GmbH mit dem Namen „Kultur GmbH der 
Stadt Erkelenz“ und der Aufgabe 

 
- Organisation von Kulturveranstaltungen in der Stadt Erkelenz 
- Errichtung und Betrieb von Veranstaltungsstätten zur Gestaltung 

des kulturellen Lebens in der Stadt Erkelenz 
 

gegründet. 
 

2. Alleiniger Gesellschafter der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz ist die Stadt          
 Erkelenz. Die Beschlussfassung über die Kulturarbeit und Art und Weise 
 des Umbaus der Stadthalle bleiben den zuständigen politischen Gremien 
 der Stadt Erkelenz vorbehalten. 

  
3. Die bisherige Stadthalle wird als Stammeinlage in die GmbH eingebracht. 
 
4. Die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz erhält den Auftrag, die bisherige 

Stadthalle nach Vorgabe durch die politischen Gremien umzubauen und 
erhält hierzu einen Investitionskostenzuschuss von 50 Prozent der Ge-
samtbaukosten. Damit kurzfristig die erforderlichen Planungsleistungen er-
bracht werden können, wird die Verwaltung beauftragt, den hierfür not-
wendigen Architektenvertrag zur Beschlussfassung für den Bau- und 
Werksausschuss vorzubereiten. Aus dem Architektenvertrag folgende fi-
nanzielle Verpflichtungen der Stadt werden auf den Investitionskostenzu-
schuss angerechnet. 

 
5. Die Stadt Erkelenz stellt in den jeweiligen Haushaltsjahren einen finanziel-

len Zuschuss für die Kulturarbeit in Höhe der ersparten Personalkosten 
des bisherigen Amtsleiters des Amtes 40 sowie der tatsächlichen Ausga-
ben im Kulturbereich mithin rund 125.000 Euro jährlich zur Verfügung. Die 
Gründungskosten der GmbH trägt die Stadt. 

 
6. Geschäftsführer der Kultur GmbH der Stadt Erkelenz wird der jeweilige 

Kulturdezernent der Stadt Erkelenz. Die Gesellschafterversammlung be-
steht aus 10 Personen. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist 
der Bürgermeister. Der jeweilige Kämmerer der Stadt Erkelenz wird bera-
tendes Mitglied der Gesellschafterversammlung.“ 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
Es entstehen einmalige Gründungskosten in Höhe von 7.000 Euro (Notar-
/Gerichtskosten) sowie rund 26.000 Euro Grunderwerbssteuer für die Übertragung 
des Grundstücks der bisherigen Stadthalle. 
Zusätzlich sind jährlich rund 125.000 Euro für die Kultur GmbH der Stadt Erkelenz 
zur Aufrechterhaltung des Kulturprogramms in den Haushalt einzustellen. 
 
 
 
 



 

Stadt Erkelenz 
 
 
 

Tradition und Fortschritt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Amt für Bildung und Sport 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 40/104/2006 
öffentlich 
 
17.11.2006 
Amt 40 Joachim Mützke 
 

Gewährung von Zuschüssen an Vereine zu den Anschaff ungskosten 
für bewegliche Sachen 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.12.2006 Ausschuss für Kultur und Sport 
13.12.2006 Hauptausschuss 

 
Tatbestand: 
Aufgrund der vom Rat verabschiedeten Richtlinien zur Förderung der Vereinsarbeit 
in der Stadt Erkelenz ist es möglich, den anerkannten städtischen Vereinen Investiti-
onszuschüsse, Zuschüsse für die Anschaffung von beweglichen Sachen und Zu-
schüsse für die Durchführung kultureller Vereinsveranstaltungen zu gewähren. 
 
Nach § 7 der Richtlinien kann Sportvereinen zur Anschaffung von Sportgeräten, de-
ren einzelner Anschaffungspreis den Betrag 250,00 € übersteigt, ein Zuschuss von 
max. 30 % der Gesamtkosten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gewährt  
werden. Der Höchstzuschuss beträgt grundsätzlich pro Verein 500,00 €. Dies gilt 
gleichfalls für die Anschaffung von Hilfsmitteln zur Förderung der musikalischen und 
künstlerischen Aus- und Fortbildung. 
 
Im Haushaltsplan der Stadt für das Haushaltsjahr 2006 stehen jeweils zur Anschaf-
fung von Sportgeräten und zur Anschaffung von Hilfsmitteln zur Förderung der musi-
kalischen und künstlerischen Aus- und Fortbildung Haushaltsmittel von jeweils 
2.500,00 €, insgesamt also 5.000,00 € zur Verfügung. 
 
Von der Verwaltung wird vorgeschlagen, den Vereinen aufgrund entsprechender 
Kostenvoranschläge zu den Anschaffungskosten für bewegliche Sachen die in der 
beigefügten Aufstellung errechneten anteiligen Zuschüsse zu gewähren. 
 
Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptaussch uss):  



Vorlage «VONAME» der Stadt Erkelenz                                                            
 

Seite: 2/2 

 

„Den in der beigefügten Aufstellung genannten Vereinen werden anteilige Zuschüsse 
zu den Anschaffungskosten für bewegliche Sachen gemäß den vom Rat verabschie-
deten Richtlinien gewährt.“ 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.000,00 €. Die jährlichen Folgekosten betragen 
5.000,00 €.  
 
Die erforderlichen Mittel stehen als Ausgabeermächtigung im Haushaltsplan der 
Haushaltsstelle 1.55000.7181.0/0 sowie 1.33200.71810/0 zur Verfügung. 
 
 
Anlage: 
Aufstellung der Zuschüsse an Vereine 
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Beschlussvorlage 
 
 

Federführend: 
Bauaufsichts- und Hochbauamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 63/069/2006 
öffentlich 
 
22.11.2006 
Amt 63 Ruth Ciré 
 

Eintragung des Baudenkmales Haus Krapoll, Jackerath er Straße 8 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.12.2006 Ausschuss für Kultur und Sport 
13.12.2006 Hauptausschuss 

 
Tatbestand: 
Die Hofanlage Jackerather Straße 8, auch bekannt unter dem Namen Haus Krapoll, 
genannt nach dem früheren Besitzer und Bürger- bzw. Ehrenbürgermeister von Im-
merath, ist heute in städtischem Besitz. Seit den 1980er Jahren ist im Wohnhaus ein 
Kindergarten eingerichtet.  
 
Das Gutachten des Rheinischen Amtes für Denkmalpflege enthält zum Denkmalwert  
der Hofanlage Jackerather Str.8 folgende Beurteilungskriterien: 
 
Die Hofanlage Krapoll wurde ausweislich einer Datierung im Torkeilstein 1869 errich-
tet. Die Hofstelle selbst ist jedoch älter und war zuvor im Besitz der Familie Schil-
lings. Conrad Krapoll, später Bürgermeister von Immerath, heiratete Ende des 18. 
Jahrhunderts in die Familie Schillings ein und wurde 1823 als Eigentümer des Hofes 
eingetragen. 
 
Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg und auch späteren Abbrüchen sind von der 
Hofanlage des 19. Jahrhunderts noch das stattliche Wohnhaus, das links anschlie-
ßende Torhaus mit Durchfahrt und ein rückwärtiger, jedoch stark veränderter ehema-
liger Stallflügel erhalten. Der rückwärtige Garten wurde zu einer öffentlichen Grünan-
lage umgestaltet. Seit den 1980er Jahren ist im Wohnhaus ein Kindergarten einge-
richtet. Die notwendige Sanierung erfolgte in Abstimmung mit der Denkmalpflege. 
 
Das Wohnhaus erstreckt sich als zweigeschossiges, fünf Achsen breites und 
traufständiges Backsteingebäude mit Satteldach unmittelbar entlang der Jackerather 
Straße. Die äußeren, etwas breiteren Achsen sind als flache Risalite vorgezogen und 
werden im Obergeschoss durch Doppelfenster betont; in der rechten Achse ist der 
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mit kassettiertem Natursteingewände eingenischte Hauseingang angeordnet. Auch 
die großen rechteckigen Fenster besitzen leicht profilierte Natursteinrahmungen. 
Dünne Geschoss- und Sohlbankgesimse trennen die beiden Geschosse; über dem 
Obergeschoss ist noch ein Mezzanin mit kleinen quadratischen Öffnungen vorhan-
den. Seitlich und rückwärtig sind Gestalt und Proportion gleichartig, die Fenster aber 
schlichter, ohne Rahmung und mit Stichbögen ausgeführt; nach hinten ist lediglich 
die Eingangsachse mit dem Treppenhaus hervorgehoben. 
 
Durch die alte zweiflüglige Haustür mit großem Oberlicht betritt man einen geraden 
Flur, der mit Ornamentfliesen ausgelegt ist und der von einer stuckierten Decke über-
fangen wird. Das Innere wird durch einen Mittelkorridor erschlossen, alte Zimmertü-
ren und flurteilende Türen mit halbrundem Oberlicht im OG sind erhalten. Bemer-
kenswert ist vor allem das originale Treppenhaus auf der Gartenseite des Eingangs-
flurs, gerade gegenläufig, mit Wendepodest sowie mit kandelaberförmigen Anfän-
gerpfosten und gedrechselten Geländerstäben. Im Obergeschoss ist eine Wandni-
sche mit auf Konsole eingestellter Marienfigur angebracht. 
 
Für das historische Straßenbild wesentlich, als Relikt und Zeichen der ehemaligen 
Hofanlage, ist ferner der anschließende eingeschossige Flügel mit Durchfahrt zum 
dahinter liegenden Hof. Die Toröffnung wird von Wandpfeilern gerahmt, einem Seg-
mentbogen überfangen und zeigt in der Durchfahrt eine kunstvoll in Rautenform ge-
mauerte Ziegeldecke. 
 
Der rückwärtige Stallflügel ist stark verändert und nicht mehr denkmalwert, ebenso 
der jüngere eingeschossige Anbau links am Wohnhaus.  
 
Insbesondere beim Wohnhaus handelt sich um ein vergleichsweise überaus stattli-
ches, von Reichtum und Bedeutung seiner Erbauer zeugendes Gebäude. Dies gilt 
für das wohl proportionierte Äußere ebenso wie für das Innere mit seinen großzügi-
gen Raumzuschnitten und den erwähnten historischen Ausstattungselementen. Der 
anschließende Flügel mit Durchfahrt vervollständigt die Straßenseite einer Hofanla-
ge. Die beiden Gebäudeteile sind im wesentlichen gut erhalten und stellen daher ein 
anschauliches Zeugnis ländlich-bürgerlicher Bau- und Wohnkultur des 19. Jahrhun-
derts dar. Als langjährige Wohnstätte der Familie Krapoll, die von großer historischer 
Bedeutung für Immerath, den ehem. Kreis Erkelenz und darüber hinaus war, ist die 
ehem. Hofanlage Jackerather Str. 8 in Immerath bedeutend für Erkelenz. An der Er-
haltung und Nutzung besteht aus wissenschaftlichen, insbesondere den beschriebe-
nen orts- und architekturgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. 
 
Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss): 
„Das Gebäude Jackerather Str. 8 in Erkelenz-Immerath ist  ein Baudenkmal im Sinne 
des § 2 Denkmalschutzgesetz NW. Es ist bedeutend für Erkelenz. An der Erhaltung 
und Nutzung besteht aus wissenschaftlichen, insbesondere aus orts- und architek-
turgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. Aus diesem Grunde ist das 
Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Erkelenz einzutragen.“ 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Keine 
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Federführend: 
Bauaufsichts- und Hochbauamt 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

A 63/070/2006 
öffentlich 
 
22.11.2006 
Amt 63 Ruth Ciré 
 

Eintragung des Baudenkmales Oestricher Straße 16 
Beratungsfolge: 
Datum Gremium 

07.12.2006 Ausschuss für Kultur und Sport 
13.12.2006 Hauptausschuss 

 
Tatbestand: 
Die Eigentümerin des Hauses Oestricher Str.16, 41812 Erkelenz, hat beantragt, das 
Gebäude in die Denkmalliste der Stadt Erkelenz einzutragen. Das Gutachten des 
Rheinischen Amtes für Denkmalpflege enthält zum Denkmalwert  des Objektes fol-
gende Beurteilungskriterien: 
 
Die ehemalige Hofanlage Oestricher Str. 16 in Erkelenz befindet sich heute innerhalb 
der Stadterweiterungen von Erkelenz. Früher war sie jedoch Teil eines ehemals ei-
genständigen Ortes Oestrich, der neben Erkelenz selbst als zweiter Siedlungskern 
des (engeren) Erkelenzer Landes bereits in frühmittelalterlicher Zeit anzusehen ist. 
Die Bausubstanz der vorhandenen Gebäude dürfte im Kern auf die Zeit um 1800 
zurückgehen. Die straßenseitige Fassade wurde um 1900 neu gestaltet. 
 
Das zweigeschossige vierachsige Wohnhaus mit links anschließender korbbogiger 
Durchfahrt steht auf rechteckiger Grundfläche hinter einem schmalen Vorgärtchen 
traufständig zur Straße. Ein flach geneigtes Satteldach überfängt beide Teile, ebenso 
die historistische Backstein-Putzfassade. Rechts ist ein weiteres, typologisch wohl 
ähnliches Nachbargebäude angebaut. 
Die Fensterachsen des Wohnhauses sind vertikal durch helle, die Gewände und 
Verdachungen der Fenster miteinbeziehende Putzstreifen betont, die in den Brüs-
tungsfeldern Verzierungen enthalten. An den Gebäudekanten und der Durchfahrt 
sind gequaderte und rustizierte Putzstreifen aufgebracht. Die breite Lagerung des 
Baukörpers wird somit durch die vertikale Gliederung der Fassade kontrastiert. Die 
hochrechteckigen Fenster besitzen die zeittypische T-Teilung. 
An die Rückseite des Wohnhauses ist ein kleiner eingeschossiger Wirtschaftsflügel 
angebaut. Bemerkenswert ist das in der Durchfahrt sichtbare Fachwerk an der linken 
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Giebelseite des Wohnhauses; auch im Inneren dürfte die Fachwerkkonstruktion noch 
im wesentlichen erhalten sein. 
Das Innere ist quererschlossen mit zur Rückseite durchgehendem Flur und recht-
winklig dazu seitlich angeordneter Stiege. Im Flur- und Stiegenbereich sind ornamen-
tierte Bodenfliesen erhalten. Die Zimmer des EG und OG zeigen Kölner Balkende-
cken. Unter dem Wohnteil ist ein Gewölbekeller vorhanden. 
 
Das Haus Oestricher Str. 16 ist somit ein insgesamt gut erhaltenes Zeugnis eines 
typischen, wahrscheinlich ehemals bäuerlichen Anwesens des 19. Jahrhunderts. Es 
überliefert anschaulich die älteren Wohn- und Siedlungsverhältnisse in Oestrich.  
Das ehemalige Straßendorf Oestrich ist heute im Weichbild von Erkelenz aufgegan-
gen. In der näherern Umgebung der Karlskapelle findet sich jedoch noch eine größe-
re Zahl älterer Bebauung (augenscheinlich 19. Jh., teilweise im Kern mgl.weise äl-
ter), die den früheren, eigenständig-dörflichen Charakter noch überliefert, z.B. auch 
unmittelbar gegenüber des Hauses Oestricher Str. 16. 
 
Neben der ursprünglichen, außen und innen umfänglich erhaltenen Bausubstanz ist 
im vorliegenden Fall auch die Überformung der Fassade um 1900 von Interesse, die 
eine zeittypische Modernisierung und den Einfluss "städtischen" Geschmacks dar-
stellt. Gerade im damaligen Landkreis Erkelenz gab es seinerzeit um solche Moder-
nisierungen intensive Diskussionen, und behördlicherseits wurde nach 1900 auch 
energisch versucht, solchen als "Verunstaltung" begriffenen Veränderungen entge-
genzuwirken. Das Haus Oestricher Str. 16 ist ein sehr prägnantes Beispiel für diese 
zeitgenössischen Tendenzen, die in solch unveränderter Form relativ selten erhalten 
sind (in Erkelenz z.B. noch In Kuckum 23, 25, 31). 
 
Als Zeugnis der älteren Siedlungsgeschichte von Oestrich ist das Haus Oestricher 
Str. 16 bedeutend für Erkelenz. An seiner Erhaltung und Nutzung besteht wegen sei-
ner weitgehend unveränderten Anschaulichkeit und aus den beschriebenen wissen-
schaftlichen, hier siedlungs- und architekturgeschichtlichen Gründen ein öffentliches 
Interesse. 
 
Beschlussentwurf (als Empfehlung an den Hauptausschuss): 
„Die ehemalige Hofanlage Oestricher Str. 16 in Erkelenz ist ein Baudenkmal im Sin-
ne des § 2 Denkmalschutzgesetz NW. Es ist bedeutend für Erkelenz. An der Erhal-
tung und Nutzung besteht aus wissenschaftlichen, insbesondere siedlungs- und ar-
chitekturgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse. Aus diesem Grunde ist 
das Baudenkmal in die Denkmalliste der Stadt Erkelenz einzutragen.“ 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
keine 
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